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(1) 1Die Anordnung und Durchführung der körperlichen Untersuchung erfordern Behutsamkeit, 
Einfühlungsvermögen sowie hinreichende Betreuung und Information. 2Die Durchführung der körperlichen 
Untersuchung sollte mit Rücksicht auf das Schamgefühl des Verletzten möglichst einer Person gleichen 
Geschlechts oder einer ärztlichen Kraft (§ 81d StPO) übertragen werden. 3Bei berechtigtem Interesse soll 
dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten Geschlechts zu übertragen, 
entsprochen werden. 4Auf Verlangen der betroffenen Person soll eine Person des Vertrauens zugelassen 
werden. 5Auf die beiden vorgenannten Regelungen ist die betroffene Person hinzuweisen.

(2) 1Lichtbilder von Verletzten, die sie ganz oder teilweise unbekleidet zeigen, sind in einem verschlossenen 
Umschlag oder gesondert zu den Akten zu nehmen und bei der Gewährung von Akteneinsicht – soweit sie 
nicht für die verletzte Person selbst erfolgt – vorübergehend aus den Akten zu entfernen. 2Der Verteidigung 
ist insoweit Akteneinsicht in den Diensträumen zu gewähren (§ 32f Absatz 1 Satz 2 und 4, Absatz 2 Satz 1 
StPO). 3Der Gewährung von Akteneinsicht durch Bereitstellen des Inhalts der Akte zum Abruf, durch 
Übermittlung des Inhalts der Akte auf einem sicheren Übermittlungsweg, durch Bereitstellen einer 
Aktenkopie zur Mitnahme oder durch Mitgabe der Akten an den Verteidiger in seine Geschäftsräume oder in 
seine Wohnung werden insoweit regelmäßig wichtige Gründe entgegenstehen (§ 32f Absatz 1 Satz 4, 
Absatz 2 Satz 2 und 3 StPO).


